
  
 

 
Beschlussauszug zu BV/04/25-165 

aus der 
Sitzung der Gemeindevertretung Metelsdorf  

vom 30.09.2025 

 
Top 7.1 Beratung und Beschlussfassung der Hauptsatzung der Gemeinde Metelsdorf 
 
Der § 5 „Ausschüsse“ soll dahingehend geändert werden, dass nur ein Stellvertreter zu wählen 
ist.  
 
Mit der genannten Änderung wird über den Beschlussvorschlag abgestimmt.  
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Metelsdorf beschließt die vorliegende Hauptsatzung der Gemeinde 
Metelsdorf. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums:  7  
davon besetzte Mandate:    7  
davon Anwesende: 7  
Ja- Stimmen: 7  
Nein- Stimmen: -  
Stimmenthaltungen: -  
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -  

 

 
 


